
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/10/2 8Ob146/80,
8Ob108/83

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.10.1980

Norm

StVO §11

StVO §19 Abs6 BVIa

Rechtssatz

Der im 3ießenden Verkehr be5ndliche, gegenüber dem am Fahrbahnrand Haltenden bevorrangte Fahrzeuglenker ist

nicht gehalten, ein Blinkzeichen des Wartep3ichtigen im Sinne einer bedenklichen Verkehrssituation auszulegen und

schon daraus zu entnehmen, daß der Wartepflichtige ohne Rücksicht auf die erkennbare Annäherung eines im Vorrang

befindlichen Fahrzeuges anfahren werde.

Entscheidungstexte

8 Ob 146/80

Entscheidungstext OGH 02.10.1980 8 Ob 146/80

Veröff: ZVR 1981/184 S 234

8 Ob 108/83

Entscheidungstext OGH 16.02.1984 8 Ob 108/83

Auch

Schlagworte

SW: Auto
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